
GVO Versicherung
Osterstraße 15, 26122 Oldenburg, Tel.: 0441-9236-0

Unfallversicherung

Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Sie: 

Mehr Infos unter:
www.g-v-o.de/privatkunden/unfall

GVO Versicherung
Tel.: 0441-92360
kontakt@g-v-o.de

Ihre Vorteile
  Differenzierung! 

 2 Produktlinien: VIT und TOP-VIT 

  Rabattierung! 
 Kinder und Junge-Leute Tarif
mit rabattierten Beiträgen

  Einfach! 
 auf unserer Homepage

können Sie Verträge abschließen

AUSGEZEICHNETE
NACHHALTIGKEIT

Die Zertifizierungsstelle des Deutschen
Instituts für Nachhaltigkeit & Ökonomie

hat bescheinigt, dass die GVO 
eine umfassende Nachhaltigkeitsprüfung
in den Bereichen Ökologie, Ökonomie und 

Sozialkompetenz erfolgreich absolviert hat.

AUSGEZEICHNET

Die GVO gehört durch den hochwertigen Schutz 
und die umfangreichen Leistungsinhalte 
zu den Top Unfallversicherern am Markt.



Die richtige Absicherung
regeln wir für Sie:

    Sämtliche Eigenbewegungen/Kraftanstrengungen 
gelten als Unfall

    Verbesserte Gliedertaxe (Höhere Entschädigung  
bei Unfallfolgen)

    Infektionen durch Insektenstiche (z. B. Zecken)  
und sonstige Haut- und Schleimhautverletzungen

    Impfschäden

    Kosten für kosmetische Operationen mit 
Zahnbehandlung-/ersatz bis € 50.000

    Einschluss Innovationsklausel 
 zukünftige beitragsfreie Verbesserungen  

gelten automatisch mitversichert

MEHR INFORMATIONEN 
ZUR NACHHALTIGEN

GVO UNFALL-
VERSICHERUNG UNTER:DIE BESTE UNFALL,

DIE WIR JE HATTEN:
AB 3,72 € / MONAT

GVO Stiftungs-gGmbH
für Umwelt und Nachhaltigkeit

  Je abgeschlossenen Vertrag spendet 
die GVO 1 € an die Stiftung.

  Jeder Kunde hat darüber hinaus 
die Möglichkeit, eine freiwillige Spende 

an die Stiftung zu zahlen.

  Jedes Jahr wird der gesammelte Betrag 
in ein Nachhaltigkeitsprojekt investiert.

TOP-VIT PlusN

Mehr Informationen zur Stiftung unter:

TOP-VIT PlusN

Ihre nachhaltigen
Mehrleistungen

  10 % Fahrradhelmklausel

  10 % Invaliditätserhöhung  
bei ehrenamtlichen Tätigkeiten

  10 % Invaliditätserhöhung als Notfallhelfer

  Frist zur Geltendmachung 
der Mehrleistung 36 Monate

  Behinderungsbedingte
Mehraufwendungen bis 50.000 €


